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RECHTSPRECHUNG SOZIALE SICHERHEIT

Berufung des früheren Arbeitgebers
auf Verjährung t'er Beitrags-
nachforderung'n ictrt rn issbräuch tich

Rentenversicherung

Wenn Personen während bestimmter pha-

sen ihres Berufslebens nicht rentenver-
sicherungspflichtig waren, stehen sie oft
ohne jede Absicherung für das Atter da. Ty-
pischer Fall einer sotchen Konstettation ist
das Ausscheiden aus dem Beamtenverhätt-
nis ohne Anspruch auf Versorgungsbezüge,
etwa wegen eines Dienstvergehens. Der
Dienst- oder Arbeitgeber ist dann verpflich-
tet, den Betreffenden für die Zeit der bei-
tragsfreien Beschäftigung in der Rentenver-
sicherung nachzuversichern (g 233 SGB Vl).
Neben den ))unversorgt( ausscheidenden
Beamten sind von der Nachversicherung
heute vor allem Personen betroffen, die in
sehr jungen Jahren einem Orden oder einer
>geistlichen Gemeinschafta beigetreten
sind, für diese Gemeinschaft tätig gewor-
den sind, aber außer Kost und Logis keine
Vergütung erhalten haben. Diese personen

waren nach dem bis Ende r99r gettenden
Recht in der Rentenversicherung nicht ver-
sichert - und deshalb musste für sie die
Nachversicherung durchgeführt werden.
Die Beiträge dafür muss der Orden oder
die geisttiche Gemeinschaft entrichten;
der Betroffene l<ann dazu nicht herangezo-
gen werden, schon deshalb, weit er keine
Vergütung erhalten hat.
Die Nachforderung von Beiträgen ünter-
liegt nach gz5 SGB lV einer vierjährigen

Verjährung, und darauf kann sich der Or-
den oder die Gemeinschaft, der der Be-
troffene angehörte, auch dann berufen,
wenn er das Ausscheiden des Betroffenen
der Rentenversicherung entgegen einer
gesetzlichen Verpflichtung nicht mitge-
teitt hat, Das hat der für die Rentenversi-
cherung zuständige 5, Senat des BSG am

3.2.2o22 entschieden.
Der t949 geborene Versicherte war schon
1965 einer Freikirche pfingstlicher prä-

gung beigetreten und nach Abschtuss der
Schule und einer Unterbrechung durch
den Wehrdienst seit 1973 ftir den Träger-
verein dieser Freikirche tätig geworden.
Bis zu seinem Ausscheiden aus der Ge-
meinschaft zum 3t.to,7g}2 arbeitete er in
der Autowerkstatt der Gemeinschaft, ohne
Barbezi.ige zu erhalten; die Gemeinschaft
übernahm seinen Unterhalt.
Er beantragte zor3 die Durchführung der
Nachversicherungfür die Zeitvom L 4.7973
bis zum 3r. ro. r98z bei der beklagten Deut-
schen Rentenversicherung (DRV) Bund.
Diese zog den klagenden Trägerverein zur
Nachentrichtungvon Beiträgen in Höhe von
ca. 22.5oo Euro heran. Der Verein, der im
Laufe des Verfahrens die Durchführung des
lnsolvenzverfahrens beantragen musste
und an dessen Stelle der lnsolvenzverwal-
ter getreten ist, akzeptierte den Beitrags-

lnhalt
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BSG: Eerefung des früheren Arbeitgebers
auf Veriährung der Beitragsnachforderung
nicht missbräuchlich
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bescheid nicht und berief sich - was hier
al[ein von Bedeutung ist - aufVerjährung.
Damit hat der Trägerverein in atlen drei so-
zialgerichttichen lnstanzen Erfotg gehabt.

Verjährung wird auch im Sozialgericht
nicht von Amts wegen geprüft -
es bedarf der Einrede
ln der Rechtsprechung aller obersten Bun-
desgerichte ist geklärt, dass die Gerichte
den Eintritt von Verjährung nur prüfen
(dürfen), wenn sich ein Beteiligter dar-

BSG, Urteil vom 3.2.2022-B 5 R34i21 R

Auf die Einrede der verjährung kann sich auch derjenige mit Erfotg berufen, der
entgegen seiner verpflichtung einen ehemaligen Beschäftigten nicht nachver-
sichert hat - jedenfalls dann, wenn kein grober, offensichtticher verstoß gegen
den Grundsatz von Treu und Glauben vorliegt. Dies hat der 5. senat des BSG nun
entschieden.
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) BVerfG: Persönlichkeitsrechtsverletzende Ver-

sagung der Auskunft über Bestandsdaten durch So-

cial Media Plattform

) BGH: Keine generelle Klarnamenpflicht bei Nutzung
eines sozialen Netzwerks

) OLG Hamburg: Zulässiges gemischtsprachiges Feri-

en hausangebot

) LG Köln: Schadensersatz für rechtsmissbräuchliche
Abmahnung 

,,,

) DSK: VeröffentlichungFines Experten-Gutachtens
zu Überwachungsgesetzen in den USA

Ree htspree fi'auarg

) Einwilligungserfordernis für lnbox-Werbung
(EuGH, Urt. v. 25.11.2021 - C-702/20 - SIWL Städti-
sche Werke Lauf a.d. Pegnitz)

) Wiederholungsgefahr bei Urheberrechtsverletzung
auf Schulhomepage - Uli-Stein-Cartoon
(BGH, Urt. v. 22.9.2027 - t ZR 83/20)

) Keine wirksame Zustellung eines Scheidungs"

antrags aus Kanada per WhatsApp
(OLG Frankf urt, Beschl. v.22.7I.202I - 28VAU2I)

> Kein inländischer Zustellungsbevollmächtigter im
außerstraf rechtlichen Bereich @
(OLG Kötn, Beschl. v. 5.11.2021 - lsw 64/271

) Unzulässiges Angebot einer AU-Bescheinigung über
das lnternet
(OLG Hamburg, Beschl. v.29.9.2027-3U 148/201

> Keine urheberrechtswidrige Umarbeitung einer
Website durch Adblocker @
(LG Hamburg Urt. v. 14.1.2022 - 308 0 130/19)

) Zulässige Datenauskunft per Link
(LG München l, Urt. v. 2.9.2027 - 23 0 10931/20)

8eätnäge 6ür däe ffieratumgspraxgs

lT-Rechtsfragen aus der Praxis

D r. Astrid Aue r-Re i n sd orff
) Mangelhaftigkeit digitaler produkte aufgrund feh.

lerhafter lntegration oder Anleitung -,,tKEA-Klau-
seln" der digitalen produkte nach Umsetzung von
Dl D- und Warenkauf-Richtlihie
Mit der lJmsetzung der DID-Richtlinie, der Revoluti-
on für.die Verbraucher und das lT-Vertragsrecht,
/öst sich die Frage, ob bei Software und digitaten tn-
halten und der Kombination aus Hardware und

software Teil der
Beschaffenheit die
Kompatibilität sind.

Dr. OIiver Stiemerling
) Die technische Perspe

mangelbegriff in 5 327e BGB

F 327e BGB regelt den Begriff des

im Rahmen von Verbrauchetverträgen über digitale
Produkte als Teil der Umsetzung der EU-RL 2019/770.

Aus technischer Sicht stellen die dort aufgeführten
Regel u n gen ei ne Konkretisi eru n g d e r vorh e ri ge n

Mangelbegriffe aus dem Kauf-, Miet- und Werkver-

tragsrecht dar. Dieser Beitrag analysiert die sich aus
d i ese r G I ei chsetzu n g ergebe n de n He rausf o rde ru n-

gen. Anschließend werden die Konsequenzen be-

wertet.

H inweise zur Vertragsgestaltu ng

Dr. Helmut Redeker
) Beschaffenheitsvereinbarungen bei digitalen Pro-

dukten, insbesondere Software ffi
Seit dem 7.1.2022 gilt ein neuer Mangelbegriff im
Kaufrecht und für alle Verträge über digitale Pro-

dukte. Der Beitrag untersucht die Bedeutung dieser
G esetzesän d e ru n g f ü r Besch affe n h eitsve rei n baru n-

gen. Dabei werden zunächst Beschaffenheitsverein-
barungen zwischen Unternehmen betrachtet, dann
das AGB-Recht einbezogen und zuletzt wird auf Ver
b r au c h e rve rträge e i n ge ga n ge n.
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Angelina Gebhard / Reinhart Michalke

Der EncroChat-Komplex und die Grenzen strafprozessualer Beweisverwertung
Deutsche Behörden haben Daten von Handys des Providers ,,EncroChat" aus französischen Ermittlungen bekom-
men. Der Beitrag beleuchtet die damit verknüpften Fragen der Beweisverwertung.
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Die haftungsbegründende Kausalität bei der Haftung des Wirtschaftsprüfers wegen fehlerhaften
Bestätigungsvermerks gem. S 826 BCB
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Keine Anfechtung der auf Antrag des vorläufigen Gläubigerausschusses erfolgten Aufhebung
der vorläufigen Eigenverwaltung .
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Kausalität eines mangelhaften Testats für Anlageentscheidungen (,,wirecard,, und ,,KpMC,,)

OLC München v. 9. 12. 2021 - B LJ 6063/21

Haftung des Abschlussprüfers von Bilanzen nach g 826 BCB (,,Wirecard,, und ,,KPMC")

OLC Schleswig v. B. 12. 2021 - 9 lJ 135/20

lndizien {ür Zahlungseinstellung des Schuldners . . . .

AC Hamburg v. 25. 1. 2022 - 67g IN 459/t l
Kein insolvenzrechtliches Rechtsmittel gegen fr.eihändigeVerwertr-rng eines Pfandrechts durch
den lnsolvenzverwalter

AC Hamburg v. I B. 1 . 2022 - 6t c RES 1 /21
Erlass einer stabilisierungsanordnung auch bei Mängeln im Restrukturierungsplan

AC Hamburg v. 17. 1 . 2022 - 6t c RES t /21
Zulässigkeit von verfahrensleitenden Hinweisen des Restrukturierungsgerichts
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BMF-Schreiben: Anwendungsfragen zu S 55 Abs. 4 lnsO 239

ffi
I nsW fü r Fortgesch rittene
Tipps zur Vergütung, die sich bezahlt machen

Die Themen
x Die Bestimmung derVergütung des

lnsolvenzverwalters
. Optimierung derTeilungsmasse gemäß g 1 lnsW
. Mindest(regel)vergütung
. Zu- und Abschlagsfaktoren gemäß S 3 lnsw

* Die Auslagen des lnsolvenzverwalters

* Die Vergütung des vorläufigen lnsolvenzverwalters
. Ermittlung und Begründung der maßgeblichen Berechnungs-

grundlage gemäß S 11 lnsW
. Begründung des angemessenen Vergütungssatzes
. Mindestvergütung des vorläufigen lnsolvenzverwalters
. Nachträgliche Anderung des Festsetzungsbeschlusses

x DieVergütung des (vorläufigen) Sachwalters

x Die Vergütung des Sonderinsolvenzverwalters

s DieVergütung des Cläubigerausschussmitglieds

x Anderungen der lnsVV und des JVEC per 0l .01 .202 1

Conny Prasser, Diplom-Kauffrau, Diplom-Rechtspflegerin (FH), ist
in der Kanzlei COPRA Consulting im Bereich des insolvenzrechtlichen
Vergütungsrechts tätig. Zuvor war sie mehr als 1 5 Jahre in der über-
regionalen Sozietät KÜBLER für den gdsamten Vergüiungsbereich
verantwortlich. Sie verfügt somit üQer langjährige Erfahrung im insol-
venzrechtlichen Vergütungsrecht sbwie in derVergütungspraxis der
einzelnen lnsolvenzgerichte. Vor ihrerTätigkeit bei KüBLER war Conny
Prasser als Rechtspflegerin beim lnsolvenzgericht Dresden beschäftigt.
Sie ist Mitautorin des Kübler/Prütting/Bork und betreut die Kommen-
tierung der lnsW
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Aufsätze

Dr' Lambertus Fuhrmann - Mandatspause für GmbH-Geschäftsführer: Unklarheiten des neuen S 3g Abs. 3 GmbHG

Aufgrund der #stayonboard-lnitiative wurden Bestimmungen in das Aktiengesetz und in das GmbH-Gesetz (GmbHG) aufgenommen, die die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf ats Geschäftsleitungsmitglied erteichtern sollen, lm Mittelpunkt steht der neu geschaffene Rechtsanspruch auf
Mandatspause mit Wiederbestellung, wenn das Geschäftsleitungsmitglied wegen Mutterschutz oder aus familiären oder persönlichen Gründen für
eine Zeit an der Wahrnehmung seiner Aufgaben gehindert ist. Während die weitgehend inhaltsgteichen aktjenrechtljchen Regelungen bereits ein
breiteres llterarisches Echo erfahren haben, gibt es zur GmbH bisher nur wenige Stellungnahmen. Neben einigen Ungereimthejten, die sich aus
der spezifischen 0rganverfassung der GmbH ergeben, ist in erster Linle das Verhältnis zwischen dem gesetztichen Anspruch auf Mandatspause

Dr' Christion Koehler, LL'M. - Der lnlormationsanspruch des GmbH-Gesellschafters - Aktueile Rechtsprechung und ausgewähtte Fäile zu
SS 5la und 51b GmbHG

Der Informationsanspruch des GmbH-Gesetlschafters stellt ein entscheidendes Werkzeug zur Wahrnehmung seiner Geseltschafterrechte dar, Für
[/inderheitsgesetlschafter ist er ein scharfes Schwert im Kampf gegen erne mögliche Majorisierung. Den Mehrheitsgeseltschafter:n und der Ge-
schäftsführung ist er regelmät5ig ein Dorn im Auge, wenn er im rechtlich noch zulässigen Rahmen querulatorisch eingesetzt wird. Wegen des
weiten umfangs dieses Anspruchs und der stark formalisierten Ausgestaltung des GmbH-Rechts ist er regetmätsig Gegenstand gerichtlicher Aus-
einandersetzungen. Dei Beitrag richtet sich an Geschäftsführer bzw. deren Berater. Er schafft einen Überblick über diewichtigsten punkte des
lnformationsanspruchs, beleuchtet ausgewählte Streitpunkte aus der Praxis und geht auf die aktuelte Rechtsprechung ein. ,...,.,.., .........,. . . Zg2

Fabion Bernhogen' LL'M. - Der Formwechset und die Sperrfrist des S 22 UmwStG - Zugleich Anmerkungen zur teleologischen Reduktion
des S 22 UmwStG und zu S la KStG

Die Sperrfrist des S 22 UmwStG hat in der Umstrukturierungspraxis grot5e Bedeutung. Nach der Rechtsprechung kann ein Formwechsel als
Folgeumwandlung sowoht auf Ebene des Anteilseigners als auch auf Ebene derTochtergesellschaft eine rückwirkende Einbringungsgewinn-
besteuerung austösen. Hierbei haben sich die Gerichte auch mit einer teteologischen Reduktion des s 22 umwstG auseinandergesetzt. Die 0ption
zur Körperschaftsteuer nach S la KSIG, bei der ein Formwechset fingiert wird, unterstreicht die Aktualität dieser Thematik. Der Beitrag erläutert
das Entstehen der Sperrfrist i.S.d. S 22 UmwStG sowie den Verstots gegen diese durch einen Formwechset. , ,...., ,., .. 30.1

Erfahren Sje al{es Wichtige über die beitragsrechtliche Betriebsprüfung in dem Webinar ,,Der Berater
in der sozialversicherungsrechtlichen Prüfung". Jetzt anmelden: www.otto-schmidt.de/der-berater-in-
der-soziatversicherungsrechtlichen-pruef ung

r
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